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Begleitung der 
       Zugehörigen
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1  
Die Zugehörigen werden nach Zustim-
mung durch die Patientin/den Patienten 
möglichst von Anfang an in den Entschei-
dungsprozess und die Aufklärung über  
die gezielte Sedierung einbezogen.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

2  
Während der gezielten Sedierung werden 
die Zugehörigen entsprechend des  
Patientinnen-/Patientenwunsches regel-
mäßig über die aktuelle klinische Situation 
und den weiter zu erwartenden Verlauf 
informiert.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

3  
Das Team bietet den Zugehörigen hin- 
sichtlich emotionaler und spiritueller Be-
dürfnisse, die durch die gezielte Sedierung 
hervorgerufen werden, Unterstützung an.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

4  
Die Zugehörigen werden beraten und  
ggf. angeleitet, wie sie die Patientin/den 
Patienten während der gezielten Sedie-
rung unterstützen und ihm/ihr nahe sein 
können, z. B. durch Reden, Berührung, 
Schaffen einer für die Patientin/den Pati- 
enten wohltuenden Atmosphäre (z. B. Lieb- 
lingsmusik, Düfte, Singen bekannter Lieder, 
 Vorlesen, Gebet) sowie – wenn gewünscht 
– mit in die pflegerische Versorgung  
(z. B. Mundpflege) einbezogen.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

5  
Vor einer tiefen Sedierung, die bis zum Tod 
voraussichtlich nicht mehr reduziert wird, 
oder einer Sedierung, die in eine tiefe kon-
tinuierliche Sedierung übergehen kann, 
ist der Patientin/dem Patienten und den 
Zugehörigen die Möglichkeit zu geben, 
sich voneinander zu verabschieden, falls es 
die Situation zulässt.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

6  
Nach dem Versterben der Patientin/ 
des Patienten wird den Zugehörigen die 
Möglichkeit eines Gesprächs mit Mitglie-
dern des Behandlungsteams gegeben,  
um über ggf. verbleibende Bedenken 
bezüglich der gezielten Sedierung zu 
sprechen.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV



Unterstützung 
     im Team

1  
Alle beteiligten Mitglieder des Teams 
sollen die Indikation und die Behandlungs-
ziele für die gezielte Sedierung verstehen. 
Die Diskussion hierzu kann z. B. in Teamsit-
zungen und Fallkonferenzen stattfinden.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

2  
Die Besprechung belastender Situationen 
im Rahmen der gezielten Sedierung,  
z. B. in einer retrospektiven Fallbesprechung 
oder Supervision, wird empfohlen. Ziele 
solcher Besprechungen sind die Diskussion 
der sachlichen und der emotionalen Her-
ausforderungen, Hilfe zur Verarbeitung der 
Belastungen im Team und kontinuierliche 
Verbesserung der Betreuung.
GELTUNGSBEREICH: SSPV, SAPV

>> HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
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TOOLBOX
  SEDIERENDE

  MEDIKAMENTE 

BEGLEITMATERIAL ZUR UMSETZUNG 
DER HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN



ZIEL UND INHALT 

Die Toolbox soll die praktische Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen unterstützen. 

Die zur Verfügung stehenden Materialien 
stellen sozusagen eine klinische Über-
setzung der Empfehlungen dar und sind 
daher nur im Zusammenhang mit diesen 
zu sehen. 

Die Toolbox umfasst Handlungshilfen 
zu den Themen arzneimittelbezogene 
Entscheidungen, Aufklärung und Einwil-
ligung, Dokumentation, mögliche ethisch 
herausfordernde Situationen und die 
Information von Patientinnen/Patienten 
und Angehörigen.

ENTSTEHUNGSHINTERGRUND

Die Toolbox ist das Ergebnis eines wissen-
schaftlich fundierten Entwicklungsprozes-
ses in Zusammenarbeit eines multidiszi-
plinären Forschungsteams mit klinischen 
Expertinnen/Experten und interessierten 
Bürgerinnen/Bürgern als Vertretung der 
Öffentlichkeit. 
 

WANN KANN DIE TOOLBOX 
VERWENDET WERDEN?

Zur besseren Orientierung, in welchen  
Fällen die Verwendung der Toolbox sinn-
voll ist, wurde ein Screeningtool entwi-
ckelt. Anhand eines Entscheidungsbaums 
mit drei möglichen Szenarien kann geprüft 
werden, ob relevantes Material zur Ver- 
fügung steht: 

1. Ein neues, potentiell sedierendes  
 Medikament soll verabreicht werden,

2. eine Bewusstseinsreduktion auf  
 RASS-PAL < 0 wird erwogen, 

3. ein möglicherweise medikamentös 
 bedingtes reduziertes Bewusstsein  
 liegt vor. 

HINWEIS

Hinsichtlich der angegebenen Empfeh-
lungen zur Behandlung und der Auswahl 
sowie Dosierung von Medikamenten wur-
de die größtmögliche Sorgfalt beachtet. 
Die Benutzerin/der Benutzer selbst bleibt 
verantwortlich für jede diagnostische und 
therapeutische Applikation, Medikation 
und Dosierung.

EINFÜHRUNG TOOLBOX

TOOLBOX
  SEDIERENDE

  MEDIKAMENTE 

Screeningtool
Wann sollen die iSedPall-Materialien 
verwendet werden?

AUSNAHME
Die Tools zur gezielten Sedierung sollen nicht bei Sedierung zur Durchführung einer vorübergehenden,  

schmerzhaften Untersuchung oder Behandlung oder bei Verwendung sedierender Medikamente zur Behandlung 
 von (Durch-) Schlafstörungen angewendet werden.

VERWENDUNG der Tools zur gezielten Sedierung

Es liegt reduziertes Bewusstsein  
vor (RASS-PAL < 0).

Ist dieses reduzierte Bewusstsein  
wahrscheinlich Folge (u.a.) der  

medikamentösen Behandlung?

Unterstützung bei Beurteilung  
durch Warnliste

Ist bei einer Dosis von  
mindestens einem eingesetzten  

oder geplanten Medikament  
mit einer Bewusstseinsreduktion  

auf einen RASS-PAL Wert < 0  
zu rechnen?

Unterstützung bei Beurteilung  
durch Warnliste

Wird eine 
Bewusstseinreduktion 

auf einen RASS-PAL Wert < 0  
erwogen?

Aufklärung über 
möglichen 

sedierenden Effekt

Entsprechend doku- 
mentieren (Standard- 

dokumentation)

JA NEIN JA NEIN JA

MÖGLICHE
 SEDIERUNG

Dient die Bewusstseins-
reduktion dem Ziel der 

Leidenslinderung?

NEIN

NEIN

Anpassung der Medikation  
zur Rücknahme der Bewusstseins- 

reduktion prüfen; wenn nicht  
möglich: Sedierung als uner- 

wünschte Arzneimittelwirkung  
dokumentieren (in Standard- 

dokumentation) und über  
sedierenden Effekt aufklären 

JA

ERWOGENE 
GEZIELTE  

SEDIERUNG

BEREITS  
VORLIEGENDE  

GEZIELTE SEDIERUNG
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Download der Toolbox
www.dgpalliativmedizin.de/isedpall

41



WARNLISTE
Wann ist mit Sedierung zu rechnen?

Die Warnliste soll das Bewusstsein für 
Sedierungseffekte von verschiedenen  
Medikamenten schärfen und bei der Ein-
schätzung dieser Effekte unterstützen. 

Sie gibt an, ab welcher Dosierung für eine 
„Standardpatientin“ bzw. einen „Standard- 
patienten“ jeweils mit einer leichten bzw. 
tiefen Sedierung zu rechnen ist.

Die Warnliste gibt keine Dosisempfeh-
lungen für eine gezielte Sedierung und 
soll auch nicht zum Start einer solchen 
verwendet werden. Sie enthält auch 
Medikamente, die explizit nicht für eine 
gezielte Sedierung empfohlen werden, die 
jedoch ebenfalls zu einer (unerwünschten) 
Sedierung führen können. 

DOSISEMPFEHLUNGEN 
für den Start einer gezielten Sedierung 

Die Dosisempfehlungen können als Hilfe- 
stellung bei medikamentösen Entschei-
dungen für den Start einer gezielten 
Sedierung dienen.

Gemäß der Handlungsempfehlung, 
laut der zunächst mit einer leichten bis 
mäßigen Sedierung (RASS-PAL -1 bis -2) 
gestartet werden soll, beziehen sich die 
Dosisempfehlungen auf den Start einer 
leichten Sedierung – für eine definierte 
Standardpatientin/einen Standard- 
patienten.

Arzneimittelbezogene 
Entscheidungshilfen

ZIEL DIESER WARNLISTE

Sensibilisierung dafür, ob mit sedierenden Effekten zu rechnen ist, und Unterstützung  
bei der Einschätzung. Für die zwei Situationen ihres Einsatzes siehe „Screeningtool“.

WICHTIG

a) Dies ist keine Dosierungsempfehlung! 
b) Die Warnliste kann die klinische Einschätzung, ob eine Sedierung vorliegt 
  oder eintreten könnte, nicht ersetzen!

STANDARDPATIENTIN/STANDARDPATIENT

• Patientin/Patient in Palliativversorgung, also mit lebensbegrenzender Erkrankung
• weiblich oder männlich, 
• ca. 60 Jahre alt, 
• Körpergewicht (KG) ca. 70 kg, 
• kein Substanzabusus (v.a. Benzodiazepine) in der Vorgeschichte oder aktuell, 
• keine Bewusstseinseinschränkung vor Gabe des potentiell sedierenden Medikaments, 
• keine Einschränkung der Blut-Hirn-Schranke, 
• keine stärkere Einschränkung der Nieren- oder Leberfunktion 
 (GFR ≤ 30ml/min oder ChildPugh B oder C).

Bei den angegebenen Werten ist bei „einer Standardpatientin/einem Standardpatienten“  
mit anhaltendem klinischen Effekt* bzw. Sedierung in der angegebenen Tiefe ZU RECHNEN 
(„red flags“).

  CAVE   
  Hier nur Anhaltspunkte, die die klinische Einschätzung im Einzelfall nicht ersetzen können,  
  insbesondere auch unter Einbezug von allen Abweichungen von der Standardpatientin/ 
  dem Standardpatienten sowie weiteren Einflussfaktoren, u.a. potentiellen Medikamenten- 
  interaktionen und Organinsuffizienzen!

Warnliste: Wann ist mit Sedierung zu rechnen? 
Wann mit anhaltendem klinischen Effekt?

1

Arzneimittelbezogene 
Entscheidungshilfen

Palliativmedizin LMU Klinikum und Palliativmedizin Universitätsklinikum Augsburg. 
Entwickelt im Projekt iSedPall, gefördert durch das BMBF (01GY2020A-C). Version 1.0 (CC BY-SA 4.0).

HINWEIS

Dosisempfehlungen basieren auf der Annahme von „Standardpatientinnen/Standardpatienten“

STANDARDPATIENTIN/STANDARDPATIENT
• Patientin/Patient in Palliativversorgung, also mit lebensbegrenzender Erkrankung,  
• weiblich oder männlich, 
• ca. 60 Jahre alt, 
• Körpergewicht (KG) ca. 70 kg, 
• kein Substanzabusus (v.a. Benzodiazepine) in der Vorgeschichte oder aktuell, 
• keine Bewusstseinseinschränkung vor Gabe des potentiell sedierenden Medikaments, 
• keine Einschränkung der Blut-Hirn-Schranke, 
• keine stärkere Einschränkung der Nieren- oder Leberfunktion
 (GFR ≤ 30ml/min oder ChildPugh B oder C).
 
  CAVE   Bei alten, sehr gebrechlichen Patientinnen/Patienten oder Patientinnen/Patienten  
  mit schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz ggf. eher Start mit der Hälfte der angegebenen  
  Dosis, jedoch in Abhängigkeit von der Symptombelastung ggf. schnelle Dosistitration; 
  bei Substanzabusus in der Anamnese ggf. höhere Dosierungen notwendig

Handlungsempfehlung SedPall S. 291: 
Benzodiazepine, z.B. Midazolam, Mittel der 1. Wahl zur gezielten Sedierung, v.a. wenn auch 
Angst gelindert und/oder antiepileptischer Effekt erzielt werden soll. Bei einem (hyperaktiven) 
Delir nur in Kombination mit einem Antipsychotikum.

Handlungsempfehlung SedPall S. 291: 
Antipsychotika mit sedierender Wirkung, z.B. Levomepromazin, Mittel der 2. Wahl zur gezielten 
Sedierung. In Kombination mit Benzodiazepinen, wenn letztere allein nicht zu einer ausreichen-
den Leidenslinderung führen.

Dosisempfehlungen für den Start 
einer gezielten Sedierung zur Leidenslinderung

1

Midazolam 0,5 – 2,5 mg s.c. oder i.v. als initiale Einzelgabe 
(wenn als Bolus i.v.: 0,5 – 1 mg, höhere Dosis i.v. als langsame  
Kurzinfusion*)

Start mit Dosis 12 mg/24 h s.c. oder i.v.

Empfehlung für Start einer leichten Sedierung (RASS-PAL -1 bis -2)

Arzneimittelbezogene 
Entscheidungshilfen

Levomepromazin 
(in der Regel zusätzlich  
zu Midazolam)

12,5 mg s.c. oder i.v. als Kurzinfusion* als initiale Einzelgabe 

Start mit Dosis 12,5 – 25 mg/24 h s.c. oder i.v.

Empfehlung für Start einer leichten Sedierung (RASS-PAL -1 bis -2)
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CHECKLISTE
Aufklärungsgespräch zur Sedierung 

Mithilfe der Checkliste zum Aufklärungs-
gespräch kann dieses strukturiert und 
gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle 
relevanten Aspekte besprochen werden. 

Sie bietet auch dann Orientierung, wenn 
die Patientin/der Patient selbst nicht  
mehr einwilligungsfähig ist und eine Ver-
tretungsperson nicht rechtzeitig verfügbar 
ist. Anhand der aufgeführten Punkte 
kann durch Gespräche mit Zugehörigen 
und gegebenenfalls die Sichtung einer 
Patientenverfügung ermittelt werden,  
ob eine gezielte Sedierung dem Willen  
der Patientin/des Patienten entspricht.  
Die Checkliste unterstützt die Dokumenta-
tion der Aufklärungsinhalte, wobei sie die 
sorgfältige Dokumentation des Einzelfalles 
nicht ersetzt.

AUFKLÄRUNGSBOGEN
zur gezielten Sedierung 

Der Aufklärungsbogen ist eine Ergänzung 
zum Aufklärungsgespräch. Er enthält 
Grundinformationen zur gezielten Sedie-
rung und kann sowohl vor als auch nach 
dem Gespräch überreicht werden. 

Der Bogen ersetzt das Gespräch allerdings 
nicht und ist auch nicht zum Nachweis 
eines erfolgten Aufklärungsgesprächs 
geeignet.

43

Aufklärung 
und Einwilligung

HINWEIS

Diese Liste ist zur Verwendung als Hilfestellung während des Aufklärungsgesprächs gedacht.  
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und muss gegebenenfalls von der Aufklärungs-
person vor Ort individuell ergänzt und abgeändert werden. Insbesondere entbindet die Checkliste 
die Aufklärungsperson nicht von der Verpflichtung, eigenverantwortlich darüber zu entscheiden, 
ob im konkreten Einzelfall zusätzliche aufklärungsbedürftige Gesichtspunkte vorliegen, über die 
informiert werden muss!    

Aufklärungsadressatin/-adressat 
und Notwendigkeit der Aufklärung

☐ Patientin/Patient einwilligungsfähig?

Name aufzuklärende Person: ___________________________________________________

ACHTUNG 

Ein Handeln ohne die Einwilligung der Patientin/des Patienten oder die der rechtlichen  
Vertretungsperson ist nur in der Akutsituation erlaubt! Sobald möglich, ist die Abfrage der  
Einwilligung für weitere Maßnahmen nachzuholen. Vorrangig ist die Einwilligung der Patientin/
des Patienten einzuholen. Wenn dies nicht möglich ist (aufgrund des Krankheitszustandes oder 
weil eine Reduktion der Sedierung auch nach der akuten Notfallsituation nicht möglich ist)  
ist die Einwilligung der Vertretungsperson einzuholen.

Checkliste: 
Aufklärungsgespräch zur Sedierung 
(für Ärztinnen/Ärzte)

Aufklärung 
und Einwilligung

☐ Wenn nein:
Rechtliche Vertretungsperson rechtzeitig  
erreichbar?

☐ Wenn nein: 
Liegt eine Notfallsituation vor und entspricht 
die Maßnahme dem mutmaßlichen Willen 
der Patientin/des Patienten? 

☐ Wenn ja: 
Hat Patientin/Patient nach einer Grund-
information ausdrücklich auf Aufklärung 
verzichtet?

1

Sehr geehrte Patientin/sehr geehrter Patient,

angesichts Ihres Krankheitsbildes kann bei Ihnen ein starker Leidensdruck entstehen, der nicht 
mehr durch herkömmliche Mittel, wie zum Beispiel durch Schmerzmedikamente, gelindert 
werden kann. Daher kommen Medikamente in Betracht, die Ihr Bewusstsein herabsetzen.  
In der Folge nehmen Sie die Belastungen durch die Krankheit, aber auch sonstige Geschehnisse 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahr. Diese Behandlung nennen wir gezielte Sedierung.

Im Gespräch mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt erfahren Sie, wie Ihre  
Behandlung konkret verlaufen könnte und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Form und Ablauf einer gezielten Sedierung

Die Tiefe der Sedierung richtet sich nach der Schwere der Symptome. Das heißt: In manchen 
Fällen verschafft Ihnen schon eine leichte Sedierung Linderung, bei der Sie nur leicht schläfrig 
werden. Das Spektrum der Sedierung kann aber bis hin zu einer tiefen Bewusstlosigkeit  
reichen. Die passende Sedierungstiefe ermitteln wir dadurch, dass wir zunächst mit einer 
leichten Sedierung beginnen. Sollte sich zeigen, dass Ihnen dies keine ausreichende Linderung 
verschafft, kann die Dosis in kleinen Schritten gesteigert werden.

Im Regelfall wird eine Sedierung zunächst vorübergehend geplant. Das heißt: Nach einiger Zeit 
werden die Medikamente dann reduziert, um festzustellen, ob sich Ihre Lage zwischenzeitlich 
gebessert hat. Wenn hierbei Ihre belastenden Symptome wieder auftreten, kann die Sedierung 
auch dauerhaft (während der gesamten verbleibenden Lebenszeit) aufrechterhalten werden. 

Sollte bei Ihnen eine akut kritische Situation eintreten (zum Beispiel starke Atemnot oder eine 
starke Blutung), können wir in der Regel sofort eine tiefe Sedierung einleiten, sodass sich Ihr 
Körper ähnlich wie bei einem künstlichen Koma entspannen kann und Sie die Krisensituation 
nicht bewusst wahrnehmen.

Während der Sedierung wird in jedem Fall die für eine menschenwürdige Behandlung  
essenzielle Pflege und Versorgung aufrechterhalten, d.h. respektvolle Ansprache und respekt-
voller Umgang, Mundpflege, Hygiene und Ähnliches.

Aufklärungsbogen
zur gezielten Sedierung

Aufklärung 
und Einwilligung

1



DOKUMENTATIONSBOGEN 
GEZIELTE SEDIERUNG

Der Dokumentationsbogen stellt eine 
Empfehlung zur Dokumentation der  
medizinisch, ethisch und rechtlich  
relevanten Aspekte bei der Vorbereitung 
und Durchführung einer gezielten  
Sedierung dar. 

Er kann die Kommunikation innerhalb  
des Teams und zwischen den verschie- 
denen Schnittstellen im Versorgungsnetz-
werk unterstützen und bindet alle Profes-
sionen ein. Der Dokumentationsbogen  
ist handlungsleitend konzipiert. 

Dokumentation

  

1. Planung / Vorbereitung

Lebenszeitprognose:  ________________________    Unerträgliches Leiden:     ☐  Ja      ☐  Nein

Therapierefraktäre(s) Symptom(e): _______________________________________________

Aufklärung und Einwilligung:
☐ Aufklärungsgespräch hat stattgefunden und Einwilligung liegt vor 
 (für Details siehe Checkliste Aufklärungsgespräch)
☐ Zustimmung aktuell nicht möglich, Behandlung auf Basis des mutmaßlichen Willens 
 dringlich geboten  >  ☐  Einwilligung durch Patient/-in bzw. Vertreter/-in nachträglich eingeholt 

In Entscheidungsprozess ☐  Patient/-in     ☐  Zugehörige/-r    ☐  Behandlungsteam
involviert:   ☐  Vorsorgebevollmächtigte/-r, Betreuer/-in   
                   ☐  Weitere: _________________________________________

Entscheidung am: _______________________________

☐ Im Rahmen einer multiprofessionellen Fallbesprechung
☐ Akute Krise, Absprache zwischen:   _____________________________________________
☐ Ethischer Konflikt, Ethische Fallbesprechung durchgeführt und in Patientenakte dokumentiert

Künstliche Ernährungs- und Flüssigkeitsgabe 
gemäß Indikation und Absprache Patient/-in bzw. Vertreter/-in:
Künstliche Ernährung:   ☐  Ja   ☐  Nein
Künstliche Flüssigkeit:   ☐  Ja   ☐  Nein

Wünsche des Patienten/der Patientin während der Sedierung: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zugehörigenbetreuung:
Zugehörige sind über gezielte Sedierung aufgeklärt: 
☐  Ja   ☐  Nein

Eine regelmäßige Begleitung und Betreuung der Zugehörigen durch das Team ist sichergestellt:
☐  Ja   ☐  Nein

Dokumentation: 
Gezielte Sedierung 
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Aufklärung 
und Einwilligung

Arzneimittelbezogene 
Entscheidungshilfen

Dokumentation

  

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

Informationen
für Patientinnen/Patienten 
und Angehörige

PATIENT/-INNEN-ETIKETT
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Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung 
zum Unterscheiden von Sedierung zur Leidens- 
linderung und Sedierung zur Abwendung von Eigen- 
und Fremdgefährdung (medikamentöse Fixierung) 

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

1

2

3

4

5

6

HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte, 
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können.

Wurde besprochen, dass die zentrale Entscheidung ist: Ist eine Sedierung  
palliativmedizinisch zur Linderung des Leidens der Patientin/des Patienten  
indiziert oder ist sie gerechtfertigt zum Abwenden von Gefahr für die  
Patientin/den Patienten bzw. andere?

Welches Verhalten der Patientin/des Patienten kann als Ausdruck von  
Leiden eingeschätzt werden? Wurde zur Beurteilung (geronto)psychiatrische 
Expertise einbezogen?

Besteht ausreichende Kenntnis der rechtlich vorgegebenen Voraussetzungen 
und Folgepflichten bei freiheitsentziehenden Maßnahmen (u.a. Zeitvorgabe, 
gerichtliche Genehmigungspflicht, „nicht anders abwendbar“)?

Welche Schäden drohen genau, wenn nicht sediert würde? Welche möglichen 
Schäden könnten eine Sedierung im Sinne des Patient:innenwohls rechtfertigen?

Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Behandlungsumstände zur  
Linderung von Leiden oder Abwenden von Gefahren ohne physische oder  
medikamentöse Freiheitseinschränkung bestehen, welche Optionen wurden 
geprüft, welche können noch geprüft werden?

Falls Gefahrenabwehr trotz vorheriger Punkte notwendig scheint:  
Welche Maßnahme hat mit Blick auf das Patient:innenwohl das geringste 
Schadenspotenzial und was kann getan werden, um das Risiko zu reduzieren, 
dass der Schaden eintritt?

Wurde das breite Spektrum der Sedierungsmöglichkeiten inkl. leichter,  
vorübergehender Sedierung und medikamentöser Behandlung ohne  
Reduktion der Vigilanz auf <0 (RASS-PAL-Skala) mit abgewogen?

1
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Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung 
zu einer Entscheidung über die Verringerung der  
Sedierungstiefe zur Reevaluation 

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

1

2

3

4

5

HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte, 
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können.

Besteht Einigkeit, dass in der Regel zum (Wieder)-Erlangen von Einwilligungs-
fähigkeit ein längerer Zeitraum ohne Sedierung erreicht werden müsste?

Ist im Team klar, dass eine Sedierung nur aufrecht gehalten werden darf, 
wenn dadurch unerträgliches Leiden der Patientin/des Patienten auf eine 
erträgliches Maß gelindert bzw. unmittelbar eintretendes nicht zumutbares 
Leiden verhindert wird?

Wurde dies auch so mit den Angehörigen besprochen und dabei der Angst 
vorgebeugt, dass erhebliches Leiden unbehandelt bleiben könnte?

Wurde diskutiert, ob das Verringern der Sedierungstiefe dazu dient, (a) eine 
ursprünglich ohne Indikation herbeigeführte Sedierung auf Angemessenheit 
zu prüfen (→ notwendig) oder (b) zu prüfen, ob der Leidensdruck ausreichend 
gering ist, um die Sedierung länger zu reduzieren (→ Abwägung möglichen 
Nutzens und Schadens)?

Wurde diskutiert, welche Reaktionen der Patientin/des Patienten zu welcher 
Weiterbehandlung führen sollte und welche Reaktionen dazu führen würden, 
das Verringern der Sedierungstiefe abzubrechen?

1

Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung 
bei einer Sedierung im Zusammenhang mit dem  
Beenden künstlicher Beatmung

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

1

2

3

4

HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte, 
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können.

Ist kritisch geprüft und besprochen worden, ob ein Behandlungsabbruch  
legitim ist (Beenden der Beatmung wegen fehlender Einwilligung in künst- 
liche Beatmung bzw. Wegfall der Indikation für künstliche Beatmung)?

Wurde die Wertehierarchie (Autonomie > Nicht-Schaden) besprochen,  
die rechtliche Grundlage für einen Behandlungsabbruch auf Wunsch ist?

Ist im Team klar, dass das Versterben bei sorgfältiger Durchführung die Folge 
des Behandlungsabbruchs ist – die Sedierung aber lediglich dem Zweck 
dienen soll, erhebliches Leiden in der Sterbesituation zu verhindern und auch 
nur zu diesem Zweck eingesetzt werden darf?

Wurde die weitere Versorgung dahingehend geplant, dass sichergestellt ist, 
dass die Sedierung nicht die Ursache für den Todeseintritt ist?

1

Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung 
bei gezielter Sedierung in SAPV-Versorgung 

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

1

2

3

4

5

6

HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte, 
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können.

Wurde der Patientin/dem Patienten (bzw. der stellvertretenden Person)  
die eigene Abwägung (ggf. auch der rechtliche Rahmen der Entscheidung) 
erläutert?

Sind die Risiken einer gezielten Sedierung unter den momentanen Bedingun-
gen der ambulanten Versorgung thematisiert und kommuniziert worden?

Hat/Haben die Patientin/der Patient (bzw. die stellvertretende Person 
oder die beteiligten Angehörigen) diese Risiken verstanden?

Wurden Befürchtungen der Patientin/des Patienten bezüglich einer statio- 
nären Aufnahme besprochen und wurden ihm/ihr die positiven Aspekte einer 
kurzfristigen Anpassung und Reevaluation der Behandlung vorgestellt?

Wurde der (ggf. mutmaßliche) Patient:innenwille zum Behandlungs-  
und Sterbeort (→ maßgeblich) vom Angehörigenwillen unterschieden?

Wurde geprüft, ob Zeitressourcen für Durchführung, Überwachung  
und ggf. Anpassung einer Sedierung geschaffen werden können?

Wurde vorausschauend geplant, wann eine Sedierung als Notfallmaßnahme 
auch ohne stationäre Aufnahme indiziert wäre, auf welche Weise und  
wie schnell sie durchgeführt werden könnte? Wurde darüber aufgeklärt?

1
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Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung  
zu Situationen, in denen Patientinnen/Patienten  
Sedierung einfordern, um den eigenen Sterbewunsch  
umzusetzen 

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

1

2

3

4

5

6

HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte,  
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können. 

Haben Sie die Informationsbroschüre „Sedierung in der Palliativversorgung. 
Möglichkeiten und Grenzen“ zur Verfügung gestellt bzw. die Inhalte in  
Gesprächen vermittelt – insbesondere die rechtlichen Vorgaben an palliativ-
medizinische Behandlung?

Besteht Einigkeit, dass eine gezielte Sedierung nur bei geeigneter Indikation 
durchgeführt werden darf? 

Wurde im Team besprochen, welche emotionale Beziehung zwischen Team 
und Patientin/Patient besteht? Wurden diese emotionalen Aspekte  
(z.B.: Team „hängt an Patientin/Patient; Patientin/Patient stellt eine beson-
dere Belastung dar; Team wünscht sich für Patientin/Patient ebenfalls ein 
rasches Ende) intern angesprochen und in der Diskussion der Einfluss emo- 
tionaler Bedürfnisse des Teams oder der Angehörigen auf die Entscheidungs-
findung ausgeschlossen? 

Wurde geprüft, ob unerträgliches refraktäres existenzielles Leiden vorliegt 
(→ Sedierung unter Einhaltung der Handlungsempfehlungen möglich)  
oder ob der Sedierungswunsch ausschlaggebend wäre (→ Sedierung gemäß 
Handlungsempfehlungen nicht möglich)? 

Wurde mit dem im Hintergrund vorliegenden Sterbewunsch umgegangen 
wie mit anderen Sterbe- und Selbsttötungswünschen?

Wurde besprochen, dass bei negativem Ausgang der Indikationsprüfung für 
eine Sedierung die Möglichkeit besteht, darauf hinzuweisen, dass ärztlich 
assistierter Suizid in Deutschland möglich ist, eine Durchführung zum Schutz 
von Patientinnen/Patienten aber besonderer sorgfältiger Prüfung bedarf? 

1

Checkliste für Teambesprechung/Ethikfallberatung 
zu Sedierungen mit der Indikation  
„Existenzielles Leiden“

Ethisch 
herausfordernde
Situationen

Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.  
Entwickelt im Projekt iSedPall, gefördert durch das BMBF (01GY2020A-C). Version 1.0 (CC BY-SA 4.0). 
Kontakt: Dr. Alexander Kremling (alexander.kremling@medizin.uni-halle.de).
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HINWEIS

Diese Liste ergänzt Routinepunkte für Teambesprechungen/Ethikfallberatungen um solche Punkte, 
die für eine ethisch ausgewogene Entscheidung zu diesem Problem hilfreich sind. Allgemeine 
Handlungsempfehlungen zum Einsatz sedierender Medikamente finden Sie hier. Dokumentieren 
Sie die Verwendung der Checkliste und notieren Sie insbesondere Einschätzungen zu den auf- 
geführten Punkten, um einen angemessenen Umgang mit dem Problem belegen zu können.

Ist das existenzielle Leiden tatsächlich von Patientin/Patient so empfunden 
oder durch andere (z.B. Angehörige, Team) zugeschrieben? 

Wurde der Unterschied zwischen Sedierung auf Verlangen und indizierter  
Sedierung zur Linderung refraktären Leidens bedacht?  
(Sedierung auf Verlangen → sollte nicht durchgeführt werden;  
Sedierung bei unerträglichem, refraktärem Leiden → möglich) 

Ist das Leiden tatsächlich refraktär?  
Wurden ausreichend medizinische (inkl. psychiatrischer) Ursachen ausge-
schlossen? Wurde dazu eine multiprofessionelle Perspektive eingenommen? 
Hatte der die Patientin/der Patient optimale Bedingungen, selbst Hinweise  
zu geben? Wurde insbesondere Ängsten vor dem Krankheitsverlauf durch  
Versicherung aufmerksamer und konsequenter palliativmedizinischer  
Behandlung entgegengearbeitet? Wurden weitere Personen (insbesondere  
die Angehörigen) als Belastungsfaktoren in Betracht gezogen? 

Sind die Grenzen thematisiert worden, die bei dem Versuch erreicht werden, 
Gewissheit über das Vorliegen der Refraktärität existenziellen Leidens zu  
erlangen (siehe medizinethische Analyse)? 

Wurden die positiven Aspekte davon, nicht sediert zu sein  
(Kommunikationfähigkeit, Besuche etc.), in Gesprächen mit dem Patienten/
der Patientin angemessen kommuniziert? 

Wurde die in der Handlungsempfehlung zum Einsatz sedierender  
Medikamente empfohlene vorübergehende Sedierung besprochen und 
(falls Indikation besteht) erläutert? 

1

CHECKLISTEN UND 
MEDIZINETHISCHE ANALYSEN

Die Checklisten und medizinethischen 
Analysen beziehen sich auf sechs typische 
schwierige Entscheidungssituationen, die 
im Zusammenhang mit einer gezielten 
Sedierung auftreten können. Für jede Situ-
ation gibt es eine Checkliste zur Entschei-
dungsfindung und eine kurze medizinethi-
sche Analyse.

Das Material kann zur Vorbereitung und 
Durchführung von Teambesprechungen 
oder Ethikfallberatungen zu einem ent-
sprechenden Fall herangezogen werden. 
Es kann auch bei retrospektiven Fallbe-
sprechungen zum Einsatz kommen. 
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Ethisch 
herausfordernde
Situationen

Für die folgenden Situationen gibt es eine 
Checkliste und Analyse:

1. Indikation existenzielles Leiden
2. Wunsch nach Sedierung, um das  
 eigene Leben zu beenden
3. Sedierung im Rahmen des Beendens  
 künstlicher Beatmung
4. Sedierung im SAPV-Kontext
5. Verringern der Tiefe einer begonnenen  
 Sedierung
6. Sedierung zur Leidenslinderung vs. 
 zur Abwendung von Selbst- oder Fremd- 
 gefährdung (medikamentöse Fixierung)



INFORMATIONSBROSCHÜRE 
FÜR PATIENTINNEN/PATIENTEN 
UND ANGEHÖRIGE

Die Broschüre „Sedieren am Lebensende?  
Möglichkeiten und Grenzen“ für Patien-
tinnen/Patienten und Angehörige soll 
erste Informationen zu gezielter Sedierung 
vermitteln und möglichen Konflikten und 
Missverständnissen vorbeugen. 

Eine frühzeitige Ausgabe an Patientinnen/
Patienten oder Angehörige wird emp-
fohlen, verbunden mit einer Einordnung, 
warum das Thema zu diesem Zeitpunkt 
angesprochen wird, sowie dem Angebot 
weiterer Gespräche bei Fragen.

HANDREICHUNG  
FÜR ZUGEHÖRIGE

Die Handreichung „Die Begleitung sedier-
ter Personen in der Palliativversorgung“ 
für Zugehörige ist als Unterstützung für 
diejenigen Personen gedacht, die die Pati-
entin/den Patienten während der geziel-
ten Sedierung begleiten. Sie kann immer 
dann verwendet werden, wenn nach An-
sicht des Behandlungsteams zusätzlicher 
Informationsbedarf besteht.

Informationen
für Patientinnen/Patienten 
und Angehörige

Informationen
für Patientinnen/Patienten 
und Angehörige

Die Begleitung sedierter Personen 
in der Palliativversorgung
Eine Handreichung für Zugehörige

Was bedeutet „Sedierung”?

Im Fokus der Palliativmedizin steht die Verbesserung von Lebensqualität und die Linderung  
der Belastung durch die Erkrankung. In manchen Fällen kann das Leid einer Person nur  
dadurch gelindert werden, dass Medikamente verabreicht werden, die das Bewusstsein ein-
schränken. In diesem Fall spricht man von einer gezielten Sedierung. In vielen Fällen ist eine 
leichte Sedierung ausreichend, bei der die betroffene Person auf Ansprache weiterhin reagiert,  
aber schläfrig ist. Manchmal ist aber eine tiefere Sedierung notwendig, die dazu führt,  
dass die Umwelt, andere Personen und Berührungen nicht mehr wahrgenommen werden.

Wie können Sie sich vorbereiten?

Vor Einleitung einer Sedierung kann es daher sinnvoll sein, wichtige Fragen zu besprechen  
und Abschied zu nehmen. Auch wenn sedierende Maßnahmen nicht immer durchgehend  
angewandt werden müssen, bis die betroffene Person verstirbt, ist nicht sichergestellt,  
dass sie wieder zu vollem Bewusstsein zurückkehren wird. Es ist daher empfehlenswert,  
mit der Patientin/dem Patienten vor Sedierungsbeginn zu besprechen, was ihr und Ihnen für 
die Zeit der Sedierung und im Sterbeprozess besonders wichtig ist. Das kann bedeuten,  
noch einmal sicherzustellen, welche Behandlungen von nun an abgelehnt werden oder fort- 
geführt werden sollen. Es können aber auch ganz andere Fragen geklärt werden, wie zum  
Beispiel ob eine bestimmte Musik, Düfte oder andere Arten der Begleitung gewünscht sind 
oder welche Personen im Zimmer bzw. am Bett anwesend sein sollen. 

Welche Reaktionen der sedierten Person sind zu erwarten? 

Wird eine Person sediert, ähnelt ihr Zustand dem eines leichten oder tiefen Schlafs.  
Durch regelmäßiges Überprüfen der Medikamentendosis und Beobachtung der Person wird  
sichergestellt, dass das Leid durch die Sedierung gelindert wird. Falls Sie Zeichen von Stress, 
zum Beispiel Schwitzen, Aufstöhnen oder Verzerrung des Gesichtes (bei Berührung) wahr- 
nehmen, wenden Sie sich an das Palliativteam. Dieses wird sicherstellen, dass die Medika-
mentendosis angemessen ist. In den letzten Lebensstunden kann es zu einem geräuschvollen 
Atmen („Rasseln”) kommen. Die sterbende Person selbst nimmt dieses Rasseln nicht als  
unangenehm wahr, sodass Sie hierüber nicht beunruhigt sein müssen.

1

    Möglichkeiten und Grenzen 

SEDIEREN 
AM LEBENSENDE? 

INFORMATIONEN FÜR 
PATIENTINNEN/PATIENTEN 
UND ANGEHÖRIGE

Herausgegeben vom
Forschungsverbund iSedPall

in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.
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